
Satzung des

Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V.

(aktualisierte Fassung lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 14.05.2007),
lt. Vereinsregistereintrag vom 18.8.2008

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1)	 Der Verein führt den Namen „Centrum für bürgerschaftliches Engagement”.
	 Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung 
	 lautet der Name „Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.”
(2)	 Der Verein hat seinen Sitz in Mülheim an der Ruhr
(3)	 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1)	 Zweck des Vereins ist die Stärkung ehrenamtlichen Engagements durch 
	 Vorbereitung auf die Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit. Durch geeignete 
	 Bildungsmaßnahmen soll die Qualifizierung ehrenamtlich tätiger Personen 
	 oder Personen, die ein Ehrenamt anstreben, gefördert werden. 
	 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Bildungs-, Trainings- 
	 und Beratungsleistungen zur Vorbereitung auf das Ehrenamt und dessen Wahr-
	 nehmung sowie durch Vermittlung der Ehrenamtlichen an geeignete steuer-
	 begünstigte Körperschaften bzw. an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
(2)	 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
	 im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3)	 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
	 wirtschaftliche Zwecke. 
(4)	 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
	 werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
	 Vereins. Es darf keine Person	durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
	 fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5)	 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
	 Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Mülheim an der Ruhr, 
	 die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
	 wenden hat.



§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1)	 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebens-
	 jahr vollendet hat. Ebenfalls Mitglied werden können juristische Personen, 
	 rechtsfähige Personengesellschaften sowie Personenvereinigungen. Parteien 
	 können nicht Mitglied werden.
(2)	 Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder 
	 auf Lebenszeit ernennen.
(3)	 Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahme-
	 antrag, der an den Vorstand gerichtet werden muss.
(4)	 Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 
	 Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
	 Gründe mitzuteilen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)	 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflösung einer Mitgliedskörperschaft, 
	 Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.
(2)	 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 
	 Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 
	 Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist.
(3)	 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 
	 gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der 
	 Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 
	 beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung 
	 zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht 
	 wurde. Der Beschluss des Vorstands über die Streichung ist dem Mitglied 
	 schriftlich mitzuteilen.
(4)	 Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, 
	 kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen 
	 werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied unter 
	 Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen 
	 Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen 
	 und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied 
	 Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb 
	 eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der 
	 Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung 
	 eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Aus-
	 schluss entscheidet. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1)	 Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben
(2)	 Die Höhe der Mitgliedsbeiträge setzt die Mitgliederversammlung fest. Die 
	 Mitgliedsbeiträge sind jeweils am 1. Januar eines Jahres im Voraus fällig.
(3)	 Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit.
(4)	 Der Vorstand kann Beiträge ganz oder teilweise erlassen, stunden oder er
	 mäßigen.



§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand

(1)	 Der Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
	 1. Stellvertretenden Vorsitzenden, dem 2. Stellvertretenden Vorsitzenden und 
	 mindestens zwei Beisitzern/Beisitzerinnen. 
	 Eines der Vorstandsämter gemäß Satz 1 muss durch einen Vertreter der Stadt 
	 Mülheim an der Ruhr besetzt werden.
(2)	 Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der/die Vor-
	 sitzende oder der/die 1. Stellvertretende Vorsitzende oder der/die 2. stellver-
	 tretende Vorsitzende, vertreten. 

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands

(1)	 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
	 nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er 
	 hat insbesondere folgende Aufgaben:
	 a)	 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 
		  der Tagesordnung;
	 b)	 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
	 c)	 Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts;
	 d)	 Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.
(2)	 In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine 
	 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen.
(3)	 Der Vorstand kann eine/n Geschäftsführer/in als besondere/n Vertreter/in des 
	 Vereins im Sinne des § 30 BGB zur Wahrnehmung wirtschaftlicher, verwaltungs-
	 mäßiger und personeller Angelegenheiten berufen. 

Die Vertretungsmacht des/der Geschäftsführer/s/in umfasst die Vorbereitung 
der Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung und  Aus-
führung ihrer Beschlüsse, die Führung der laufenden Geschäfte und des inneren 
Dienstbetriebes, die Erstellung und den Vollzug der Haushaltspläne, die Ver-
fügung über die für den laufenden Bedarf erforderlichen Betriebsmittel, die 
Anlage des Vereinsvermögens, die Erfüllung arbeitsschutzrechtlicher, steuer-
licher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, die Dienst- und 
Fachaufsicht über das gesamte Personal des Vereins. 
Der vorherigen Zustimmung des Vorstands bedürfen folgende Geschäfte und 
Rechtshandlungen: 
Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Mitarbeitern/Mitarbeiter-
innen, Verlegung der Verwaltung, Errichtung und Aufgabe von Zweignieder-
lassungen, Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen, Aufnahme und Aufgabe 
eines Geschäftszweiges, Erwerb/ Veräußerung/ Belastung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten sowie die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, Investitions- und Betriebsunterhaltungsmaßnahmen, die im 
Einzelfall die im Vereinsetat vom Vorstand festgelegten Grenzen übersteigen, 



Abschluss von Pacht- und Mietverträgen mit einer monatlichen Verpflichtung, 
die über € 2.000,-- hinaus geht, Eingehen von Ruhegehaltsverpflichtungen, 
Abgabe von Bürgschafts- und Patronatserklärungen und Eingehen von Wech-
selverbindlichkeiten sowie die Inanspruchnahme von Krediten, Gewährung 
von Sicherheiten jeder Art und die Bewilligung von Krediten sowie die Über-
nahme fremder Verbindlichkeiten, Abschluss, Aufhebung oder Änderung 
von Verträgen mit Verwandten oder Verschwägerten eines Mitgliedes des 
Vorstands oder des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin, Vornahme von 
Schenkungen. 

Der Vorstand ist berechtigt, weitere Handlungen von seiner vorherigen 
Zustimmung anhängig zu machen. Im Rahmen der laufenden Geschäfts-
führung kann der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin die ihm/ihr übertra-
genen Zuständigkeiten auf geeignete Mitarbeiter/innen übertragen, hat jedoch 
die Erfüllung der übertragenen Aufgaben zu überwachen. Verfügungen des 
Geschäftsführers/der Geschäftsführerin über Bankkonten sind nur gemeins-
am mit einem der Vorsitzenden zulässig, jedoch besteht alleinige Zeichnungs-
befugnis des Geschäftsführers/ der Geschäftsführerin für Auszahlungen vom 
Girokonto an die Barkasse des Vereins bis zu einer Höhe von € 1.000,-- pro 
Monat.

§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

(1)	 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
	 Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl 
	 des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu 
	 Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. 
	 Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
	 Vorstandsmitglieds.
(2)	 Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für 
	 die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands

(1)	 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Ver-
	 hinderung vom 1. Stellvertretenden Vorsitzenden, unter Ankündigung der 
	 Tagesordnung einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von zwei Wochen ist 
	 einzuhalten.
(2)	 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, 
	 darunter der Vorsitzende oder der 1. Stellvertretende Vorsitzende, anwesend 
	 sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
	 gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
	 sitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden.
(3)	 Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstands-
	 mitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.



§ 11 Mitgliederversammlung

(1)	 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
	 Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevoll-
	 mächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 
	 gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch 	nicht mehr als zwei fremde 
	 Stimmen vertreten.
(2)	 Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
	 a)	 Genehmigung des vom Vorstands aufgestellten Haushaltsplans für das 
		  nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands;
		  Entlastung des Vorstands;
	 b)	 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
	 c)	 Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;
	 d)	 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung 
		  des Vereins;
	 e)	 Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1)	 Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung statt-
	 finden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
	 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
	 dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einla-
	 dungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
	 Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die 
	 Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
(2)	 In der Ladung zur Mitgliederversammlung kann für den Fall der Beschluss-
	 unfähigkeit bereits zu einer zweiten Mitgliederversammlung, die am gleichen 
	 Tage wie die erste stattfindet, geladen werden. Diese zweite Mitgliederversamm-
	 lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
(3)	 Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversamm-
	 lung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
	 Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
	 Ergänzung bekannt zu geben.
	 Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen 
	 gestellt werden, beschließt die Versammlung.

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn drei Zehntel der Mit-
glieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.



§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1)	 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet, bei dessen Ver-
	 hinderung vom 1. Stellvertretenden Vorsitzenden oder 2. Stellvertretenden 
	 Vorsitzenden. Ist keines von den in Satz 1 aufgeführten Vorstandsmitgliedern 
	 anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen 
	 kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorher-
	 gehenden Diskussion einem Wahlausschuss, dem zwei Mitglieder aus der 
	 Mitgliederversammlung angehören, übertragen werden.
(2)	 Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
	 muss schriftlich durchgeführt werden, wenn die Hälfte der erschienenen 
	 stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
(3)	 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel 
	 sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. 
(4)	 Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festge-
	 legte Tagesordnung 	geändert und ergänzt werden.
(5)	 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
	 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als 
	 ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 
	 drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine 
	 solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins 
	 kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche 
	 Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder 
	 kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
(6)	 Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
	 Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
	 gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
	 meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
	 derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl 
	 entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.
(7)	 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
	 das vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 15 Auflösung des Vereins

(1)	 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
	 Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
	 werden (§ 14 Abs. 5).
(2)	 Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsit-
	 zende und der 1. Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte 
	 Liquidatoren.
(3)	 Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Stadt 
	 Mülheim an der Ruhr (§ 2 Abs. 5).
(4)	 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 
	 einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

 



Das Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE) ist seit 2001 als 
gemeinnütziger Verein aktiv. Wir verfolgen das Ziel, bürgerschaftliches Engage-
ment in Mülheim an der Ruhr und der Region zu fördern.

Zu den Aufgaben des CBE zählt die Beratung und Vermittlung von Freiwilligen, 
die Entwicklung von Projekten mit und für Ehrenamtliche und die Förderung des 
gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.
Das CBE führt Veranstaltungen und Aktionen durch, die das bürgerschaftliche 
Engagement in den Mittelpunkt stellen.

Wir sind weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig und agieren als neu-
trale Mittlerorganisation zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Wir arbeiten in Netzwerken und fördern dadurch eine Kultur des Voneinander- 
und Miteinanderlernens in der Stadtgesellschaft.
Dabei profitiert unsere Arbeit von der Zusammenarbeit haupt- und ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir sind offen für gemeinsame Aktivitäten im Bereich des bürgerschaftlichen 
Engagements und freuen uns über neue Kooperationspartner, Ideen und Projekte.

Tel: 0208/970 68-0    E-mail: info@cbe-mh.de

Wallstraße 7, 45468 Mülheim an der Ruhr 






